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Datum:

Zah[:

Zeich en

T0P 4: Beratung und Beschlussfassung über die Anderung des

Flächenwidmungsplans im Bereich des Grundstücks 724/1, nach Teilung GST

724/4 (Eberharter)
Der Gemejnderat der Gemeinde Hart im ZiltertaI hat in seiner Sitzung vom 07.07.2026 zu Tagesordnungspunkt 4

gemäß g 68Abs.3TiroterRaumordnungsgesetz 2022-TR}G2022, LGBI. Nr. 43,idgF, mitllJa-Stimmen, Nina

Eberharter und Hannes Eberharter nahmen an der Abstimmung nicht tei[, beschtossen, den von AB

Raumordnung TiroI ausgearbeiteten Entwurf vom 30.04.2026, mit der Ptanungsnum mer 975-2026-00002, über die
Anderung des F[ächenwidmungsp[anes der Gemeinde Harl im ZitLertaI im Bereich des Grundstücks 724/1., nach
Teitung GST 124/4, KG 87110 Hart durch 4 Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen.

Der EntwurfsiehtfoLgende Anderung des Ftächenwidmungsptanes der Gemeinde Hartim ZitlertaIvor:

Umwidmung
Grundstück 724/7KG 87110 Hart

rund522 mz

von Freiland g 41
in
Wohngebiet E 38 (1)

weiters Grundstück 2092KG 87110 Hart

rund 6 m2

von Freiland g 41
in
Wohngebiet E 38 (1)

Die 4-wöchige Auflage erfotgt

vom 08.07.2026 bis einschtießtich 06.08.2026.

Personen, die in der Gemeinde Hart im ZiLtertat ihren Hauptwohnsitz haben und Rechtsträgern, die in der
Gemeinde Hart im Ziltertat eine Liegenschaft oder einen Betrieb besitzen. steht das Recht zu. bis spätestens
eine Woche nach Abtauf der Auflagefrist eine schriftliche Stellungnahme zum Entwurf abzugeben.

Gteichzeitig wurde gemäß 0 68 Abs. 3 Lit. d TROG 2022 der Beschluss über die dem Entwurfentsprechende
Anderun g des F[ächenwidm un gspl,anes gefasst.
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Kundmachung

Dieser Besch[uss wirdjedoch nur rechtswirksam, wenn innerhatb der Auflegungs- und Steltungnahmefrist keine
Ste[[ungnahme zum Entwurfvon einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird.

Die maßgebtichen Unterlagen [iegen während der Auftagefrist zu den Amtsstunden mit Parleienverkehr im
Gemeindeamt zur Einsichtnahme auf und die Kundmachung kann auch auf der Homepage der Gemeinde unter
www. h arti mzi ltertal.at abgerufen werden

rger

kundgemacht am 08.07 .2026
abzunehmen am 06.08.2026 Seite 2 von 2


